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32. Änderung des Regionalplans der Region Westmittelfranken (8) - Teilkapitel 6.2.2 

Windenergie 

Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Gemäß Art. 16 Abs. 3 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 

25.06.2012 (GVBl. S. 254), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 23.07.2024 

(GVBI. S. 257) i.V.m. § 9 Absatz 2 Satz 3 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 

(BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änd. des ROG und 

anderer Vorschriften vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88), wird Folgendes bekannt 

gemacht: 

 

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Westmittelfranken (8) hat am 

07.11.2024 die Einleitung des Beteiligungsverfahrens zur 32. Änderung des Regionalplans 

(inhaltliche Fortschreibung des Teilkapitels 6.2.2 Windenergie) beschlossen. Hierzu ist der 

Entwurf der Regionalplanänderung gemäß Art. 16 Abs. 3 Satz 1 BayLplG i.V.m. § 9 Abs. 2 

Satz 4 und Satz 5 ROG bei der Regierung von Mittelfranken (Höhere 

Landesplanungsbehörde) sowie den Landratsämtern und den kreisfreien Städten des 

Regionalen Planungsverbands für einen Zeitraum von mindestens einem Monat 

auszulegen. 

 

Beim Landratsamt Ansbach liegt der gesamte Entwurf der Regionalplanänderung vom 

09.12.2024 bis einschließlich 17.01.2025 zur Einsicht für jedermann bei folgender Stelle 

aus: 

Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach, 

Raum 2.26. 

Die Unterlagen können Montag bis Donnerstag, jeweils von 08:00 bis 15:00 Uhr, 

Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr eingesehen werden. 

 

Gleichzeitig kann der Entwurf im Internet unter den Adressen 

www.region-westmittelfranken.de/ unter „Regionalplan-Änderungen“ und 

www.regierung.mittelfranken.bayern.de unter „Aktuelle Themen“ 

eingesehen werden. 

 

Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist wird Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen 

Äußerung gegenüber dem Regionalen Planungsverband Westmittelfranken, 

Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach oder unter rpv@landratsamt-ansbach.de gegeben. 

Nach Ablauf dieser Frist sind gem. Art. 16 Abs. 2 Satz 4 BayLplG alle Äußerungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung durch den 

Regionalen Planungsverband Westmittelfranken finden sich auf der Internetseite des 

Planungsverbands (www.region-westmittelfranken.de/) unter Regionalplan – Regionalplan-

Änderungen – 32. Änderung – Datenschutzhinweis. 

 

Ansbach, den 07.11.2024 

 

gez. 

Dr. Jürgen Ludwig 

Landrat 

Verbandsvorsitzender des Regionalen Planungsverbandes Westmittelfranken 
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